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 Aussetzung der Vorrangprüfung für die kommenden 3 Jahre in den meisten 
Agenturbezirken in Deutschland (einschließlich Agenturbezirk Ludwigshafen).

 Erweiterung der Länder mit guter Bleibeperspektive auf fünf: Syrien, Iran, 
Irak, Eritrea und Somalia. 

 Unterstützung während der Ausbildung für Asylbewerber mit guter 
Bleibeperspektive:  ABH, AsA, BvB – nach 3 Monaten Aufenthalt in 
Deutschland.

 Geduldete, die eine Ausbildung beginnen, sollen ein Bleiberecht für die 
gesamte Dauer der Ausbildung und die anschließende Beschäftigung („3+2 
Regelung“) erhalten. 

 Schaffung von „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ (FIM) –bundesweit 
100.000 Arbeitsgelegenheiten ab dem 1.08.2016.

Wichtigste Neuerungen aus dem Integrationsgesetz
Stand: 1.08.2016; Quelle: www.bmas.de
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Arbeitsmarktzugang: Asylsuchende und Geduldete als Kundinnen und 
Kunden der Arbeitsagenturen und Jobcenter
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Arbeitsmarktzugang: Rechtliche Grundlagen

Datum der 
Antragstellung

Personen mit 
Aufenthaltsgestattung

Personen mit Duldung Aufenthalts-
erlaubnis

Betreuung durch Agentur für 
Arbeit/SGB III

Agentur für Arbeit/SGB III Jobcenter/SGB II

1. – 3. Monat 
Aufenthalt in 
Deutschland

Arbeitsverbot
Neuerung §131 SGB III: Ausländerinnen und Ausländern, die eine 
Aufenthaltsgestattung oder Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender 
(BüMA) besitzen und eine gute Bleibeperspektive haben, sofort – vor Ablauf der 
dreimonatigen Wartefrist - Leistungen aus dem Vermittlungsbudget zu gewähren. 
Förderbar sind Personen aus den 5 Herkunftsländern: Syrien, Iran, Irak, Eritrea 
UND (seit dem 1.08.2016) Somalia

Zugang zum 
Arbeitsmarkt ohne 

Vorrangprüfung 
der BA und ohne 
Zustimmung der 

Ausländerbehörde

4. – 48. Monat 
Aufenthalt in 
Deutschland

- Zustimmung der Ausländerbehörde: Prüfung 
der vergleichbaren Arbeitsbedingungen durch 
die BA. 

- Ab dem 1.08.2016: Vorrangprüfung entfällt; 
Beschäftigung in Leiharbeit möglich

ab dem 49. Monat 
Aufenthalt in 
Deutschland

Die vollständige Prüfung durch die BA entfällt
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Arbeitsmarktzugang: Prüfung der Arbeitsbedingungen

Erwerbstätigkeit ist nur durch Genehmigung der Ausländerbehörde gestattet, auch wenn die 
Vorrangprüfung ausgesetzt wurde!

Potentieller Arbeitgeber

Arbeitserlaubnisantrag (Formular)

Abgabe bei der Ausländerbehörde

Weiterleitung an ZAV

Prüfung bei der Agentur für Arbeit vor Ort (Prüfung der BA bezieht sich immer auf den konkreten 
Arbeitsplatz.)

Ausländerbehörde erteilt Arbeitserlaubnis für diesen Arbeitgeber und trägt dies in die 
Nebenbestimmungen (im Ausweis) ein
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Arbeitsmarktzugang: Ausbildung

Schulische Berufsausbildung: 
Zugang ist ohne Zustimmung der Ausländerbehörde möglich. 

Betriebliche Berufsausbildungen: 
- Für den konkreten Ausbildungsplatz muss bei der Ausländerbehörde individuell eine 

Beschäftigungserlaubnis beantragt werden. Diese wird i.d.R. sofort erteilt, sobald der 
Ausbildungsvertrag vorliegt. 

- Duale Berufsausbildungen können Asylsuchende ab dem vierten Monat Aufenthalt 
in Deutschland und Geduldete, sofern kein Arbeitsverbot vorliegt, ab Erteilung der 
Duldung beginnen.

Bei staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberufen muss die 
Bundesagentur für Arbeit nicht zustimmen > kein Antrag auf Arbeitserlaubnis notwendig.
Dies gilt auch für EQ (Einstiegsqualifizierungen). 
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Arbeitsmarktzugang:  Praktikum

Pflichtpraktikum
- bedarf keiner Zustimmung der BA. 
- verpflichtend auf Grund einer schulrechtlichen Bestimmung, einer Ausbildungsordnung, einer 

hochschulrechtlichen Bestimmung oder im Rahmen einer Ausbildung an einer gesetzlich 
geregelten Berufsakademie geleistet wird.

- Ein solches Praktikum unterliegt nicht dem gesetzlichen Mindestlohn. 

Berufsorientierung /Ausbildungsbegleitende Praktika 
- Praktika von bis zu drei Monaten zur Berufsorientierung auf eine Ausbildung oder ein 

Studium bzw. begleitend zu einem Studium oder Ausbildung absolviert werden sind von der 
Zustimmungspflicht der BA ausgenommen. 

- Sie unterliegen nicht dem gesetzlichen Mindestlohn. 
- Für ein Orientierungspraktikum/ausbildungsbegleitendes Praktikum von mehr als drei 

Monaten ist weiterhin die Zustimmung der BA erforderlich; es unterliegt grundsätzlich 
dem gesetzlichen Mindestlohn. 

Eignungsfeststellung:
Maßnahme nach § 45 SGB III (Zustimmung der Ausländerbehörde ist nicht erforderlich, jedoch 
muss die Maßnahme bei der zuständigen Agentur für Arbeit vorher beantragt werden). Diese 
Maßnahme unterliegt ebenfalls NICHT dem Mindestlohn. 
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Arbeitsmarktzugang: 
Rolle und Aufgaben der Arbeitsagenturen und Jobcenter

INTEGRATION 
GELINGT NUR 
GEMEINSAM 

Netzwerke 
weiter 

ausbauen 

Frühestmögliches 
Beratungsangebot  

durch die BA bereits in 
den 

Landesaufnahmestellen

Potenziale erkennen und 
bessere Verwertung im 

Ausland erworbener 
Abschlüsse; 

Anerkennungsverfahren 
frühzeitig einleiten

Hinführung zum 
Erwerb von 

Sprachkompetenz

Individuelle Beratung und 
passgenaue 

Qualifizierung -> Chancen 
zur nachhaltigen 

Arbeitsmarktintegration 
aufzeigen

Förderung der 
qualifikationsnahen 

Beschäftigung

Ansprache und 
Beratung potenzieller 

Arbeitgeber 
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Arbeitsmarktzugang: Förderinstrumente SGB III

Grundsatz: 

Ab dem 1. Monat steht ein Beratungsangebot nach §29 SGB III zur Verfügung.

Neuerung §131 SGB III: Ausländerinnen und Ausländern, die eine Aufenthaltsgestattung oder Bescheinigung über 
die Meldung als Asylsuchender (BüMA) besitzen und eine gute Bleibeperspektive haben, sofort – vor Ablauf der 
dreimonatigen Wartefrist - Leistungen aus dem Vermittlungsbudget zu gewähren. Förderbar sind Personen aus den 
fünf Herkunftsländer: Syrien, Iran, Irak, Eritrea und Somalia. 

Ab dem 4. Monat stehen alle Fördermöglichkeiten des SGB III zur Verfügung, sofern die 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit grundsätzlich möglich (siehe Nebenbestimmung). 

Unterstützungsleistungen/Förderinstrumente: 

- Vermittlung, §§ 35 ff. entsprechend den Auflagen der Ausländerbehörde 
(Nebenbestimmungen) 

- Vermittlungsunterstützende Leistungen, §§ 44, 45. 
- Berufliche Weiterbildung, §§ 81 ff.. 
- Teilhabe am Arbeitsleben, §§ 112 ff..
- Ergänzungsleistungen und Zuschüsse, §§ 130 ff..
- ABH, BvB, AsA, Ausbildungsgeld. 
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Sprachförderung für Asylsuchende und Geduldete

15.08.2016, © Agentur für Arbeit Ludwigshafen



Seite 12

Kundenstruktur
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Maßnahmen- und Angebote der Agentur für Arbeit Ludwigshafen
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Unsere Erfahrungen im Team Asyl 

Wir beraten eine Vielzahl junger Asylbewerber/Innen die eine Ausbildung anstreben, oft im 
handwerklichen Bereich,

Vermehrte Nutzung der Einstiegsqualifizierung für einen erfolgreichen Einstieg in die 
Ausbildung,

Maßnahme bei einem Arbeitgeber als weiterhin wichtigstes Instrument für die Feststellung 
von Kenntnissen als auch für die Kenntnisvermittlung - sowohl einer Ausbildung als auch einer 
Arbeitsaufnahme vorgeschaltet,

Immer mehr Arbeitgeber sind offen für die Einstellung von Asylbewerber und reagieren 
flexibel wenn Sprachkenntnisse z.B. noch nicht perfekt sind oder Zeugnisse fehlen,

Entwicklung maßgeschneiderter Maßnahmen für die sprachliche und beruflichen Qualifizierung 
dieser Kundengruppe ist von großer Bedeutung für eine nachhaltige Integration.
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Kontaktdaten

Team Asyl
Agentur für Arbeit Ludwigshafen 
Berliner Str. 23a
67059 Ludwigshafen

E-Mail: Ludwigshafen.Asyl@arbeitsagentur.de
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